Allgemeine Lieferbedingungen fur Produkte
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Allgemeines

Der Vertrag ist mit dem Empfang der schriftli-
chen Bestdtigung des Lieferanten, dass er die Be-
stellung annimmt (Auftragsbestatigung), abge-
schlossen. Angebote, die keine Annahmefrist
enthalten, sind unverbindlich.

Diese Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn
sie im Angebot oder in der Auftragsbestatigung
als anwendbar erklart werden. Anderslautende
Bedingungen des Bestellers haben nur Giltigkeit,
soweit sie vom Lieferanten ausdriicklich und
schriftlich angenommen worden sind.

Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erkla-
rungen der Vertragsparteien bedirfen zu ihrer
Gultigkeit der Schriftform. Die Vertragsparteien
erkennen jedoch an, dass die von autorisierten
Personenverwendete elektronische Signatur (z.B.
Adobe Sign, DocuSign oder dhnliche, die die Iden-
tifizierung des Ausstellers und die Integritat des
Dokuments gewahrleisten) fiir den Abschluss des
Vertrags und fir alle mit dem Vertrag zusammen-
hangenden Dokumente ausreichend und verbind-
lich ist, insbesondere auch fiir Dokumente, fir die
der Vertrag Schriftform verlangt oder die von den
Vertragsparteien unterzeichnet werden missen.
Sollte sich eine Bestimmung dieser Lieferbedin-
gungen als ganz oder teilweise unwirksam erwei-
sen, so werden die Vertragsparteien diese Be-
stimmung durch eine neue, ihrem rechtlichen und
wirtschaftlichen Erfolg méglichst nahekommen-
de Vereinbarung ersetzen.

Umfang der Lieferungen und Leistungen

Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten
sind in der Auftragsbestatigung einschliesslich
eventueller Beilagen zu dieser abschliessend auf-
gefiihrt. Der Lieferant ist ermachtigt, Anderun-
gen, die zu Verbesserungen fiihren, vorzunehmen,
soweit diese keine Preiserhhung bewirken.

Plane und technische Unterlagen

Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige
Vereinbarung nicht verbindlich. Angaben in techni-
schen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie
ausdriicklich zugesichert sind.

Jede Vertragspartei behalt sich alle Rechte an Pla-
nen und technischen Unterlagen vor, die sie der
anderen ausgehandigt hat.
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Die empfangende Vertragspartei anerkennt diese
Rechte und wird die Unterlagen nicht ohne vor-
gangige schriftliche Ermachtigung der anderen
Vertragspartei ganz oder teilweise Dritten zu-
ganglich machen oder ausserhalb des Zwecks ver-
wenden, zu dem sie ihr Ubergeben worden sind.

Preise

Alle Preise verstehen sich — mangels anderweitiger
Vereinbarung - netto, ab Werk, ohne Verpackung,
in frei verfligbaren Schweizer Franken, ohne ir-
gendwelche Abziige.

Samtliche Nebenkosten, wie z.B. fiir Fracht, Versi-
cherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und an-
dere Bewilligungen sowie Beurkundungen gehen
zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller
alle Arten von Steuern, Abgaben, Gebuhren, Zollen
und dergleichen sowie die damit verbundenen ad-
ministrativen Kosten zu tragen, dieim Zusammen-
hang mit dem Vertrag oder dessen Erfiillung erho-
ben werden. Soweit derartige Kosten, Steuern etc.
beim Lieferanten oder seinen Hilfspersonen erho-
ben werden, sind diese vom Besteller nach Vorlage
der entsprechenden Dokumente zu erstatten.

Der Lieferant behdlt sich eine Preisanpassung vor,
falls sich zwischen dem Zeitpunkt des Angebots
und der vertragsmassigen Erfiillung die Lohnan-
satze oder die Materialpreise andern. Eine ange-
messene Preisanpassung erfolgt ausserdem,
wenn:

die Lieferfrist nachtraglich aus einem der in Ziff.
7.2 genannten Griinde verlangert wird; oder

Art oder Umfang der vereinbarten Lieferungen
oder Leistungen eine Anderung erfahren haben;
oder

- das Material oder die Ausfiihrung Anderungen
erfahren, weil die vom Besteller gelieferten Un-
terlagen den tatsachlichen Verhdltnissen nicht
entsprochen haben oder unvollstandig waren; o-
der

Gesetze, Vorschriften, Auslegungs- oder Anwen-
dungsgrundsitze eine Anderung erfahren ha-
ben.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlungen sind vom Besteller entsprechend
den vereinbarten Zahlungsbedingungen am Do-
mizil des Lieferanten ohne Abzug von Skonto, Spe-
sen, Steuern, Abgaben, Gebuhren, Zéllen und der-
gleichen zu leisten.
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5.2

7.2

Mangels anderweitiger Vereinbarung ist der Preis

in folgenden Raten zu bezahlen:

- ein Drittel als Anzahlung innerhalb eines Monats
nach Eingang der Auftragsbestatigung beim Be-
steller;

- ein Drittel bei Ablauf von zwei Dritteln der ver-
einbarten Lieferfrist;

- der Restbetrag innerhalb eines Monats nach
Mitteilung der Versandbereitschaft durch den
Lieferanten.

Die Zahlungspflicht ist erfiillt, soweit am Domizil

des Lieferanten Schweizer Franken zur freien Ver-

fligung des Lieferanten gestellt worden sind. Ist

Zahlung mit Wechseln oder mittels Akkreditivs

vereinbart, tragt der Besteller Wechseldiskont,

Wechselsteuer und Inkassospesen bzw. die Kos-

ten fur die Er6ffnung, Avisierung und Bestatigung

des Akkreditivs.

Bei Uberschreitung der vereinbarten Zahlungsfris-
ten sind unter dem Vorbehalt der Geltendma-
chung weiterer Anspriiche ohne besondere Mah-
nung Verzugszinsen geschuldet, wobei sich der
Zinssatz nach den am Domizil von ABB Ublichen
Zinsverhaltnissen richtet, mindestens jedoch 5%
pro Jahr betragt. Die Verpflichtung zur vertrags-
gemassen Zahlung bleibt bestehen.

Eigentumsvorbehalt

Der Lieferant bleibt Eigentiimer seiner gesamten
Lieferungen, bis er die Zahlungen gemass Vertrag
vollstandig erhalten hat.

Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die
zum Schutze des Eigentums des Lieferanten erfor-
derlich sind, mitzuwirken; insbesondere ermach-
tigt er den Lieferanten mit Abschluss des Vertra-
ges, auf Kosten des Bestellers die Eintragung oder
Vormerkung des Eigentumsvorbehalts in 6ffentli-
chen Registern, Blichern oder dergleichen gemass
den betreffenden Landesgesetzen vorzunehmen
und alle diesbezliglichen Formalitdten zu erfiillen.
Der Besteller wird die gelieferten Gegenstande auf
seine Kosten wahrend der Dauer des Eigentums-
vorbehalts instand halten und zugunsten des Lie-
feranten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser
und sonstige Risiken versichern. Er wird ferner alle
Massnahmen treffen, damit der Eigentumsan-
spruch des Lieferanten weder beeintrachtigt noch
aufgehoben wird.

Lieferfrist

Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abge-

schlossen ist, samtliche behdrdlichen Formalita-

ten wie Einfuhr-, Ausfuhr-, Transit- und Zahlungs-
bewilligungen eingeholt, die bei Bestellung zu
erbringenden Zahlungen und allfdlligen Sicher-
heiten geleistet sowie die wesentlichen techni-
schen Punkte bereinigt worden sind. Die Liefer-
frist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die

Lieferungen gemass der auf der Auftragsbestati-

gung aufgefiihrten Incoterms® Klausel geliefert

worden sind.

Die Lieferfrist verlangert sich angemessen:

a) wenn dem Lieferanten die Angaben, die er fir
die Erflllung des Vertrages bendtigt, nicht
rechtzeitig zugehen, oder wenn sie der Be-
steller nachtrdaglich abandert und damit eine
Verzégerung der Lieferungen oder Leistun-
gen verursacht;
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b) wenn Hindernisse auftreten, die der Lieferant
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt
nicht abwenden kann, ungeachtet, ob sie bei
ihm, beim Besteller oder bei einem Dritten
entstehen. Solche Hindernisse sind insbeson-
dere Epidemien, Pandemien, Mobilmachung,
Krieg, Burgerkrieg, terroristische Akte, Auf-
ruhr, politische Unruhen, Revolutionen, Sabo-
tage, erhebliche Betriebsstorungen, Unfille,
Arbeitskonflikte, verspatete oder fehlerhafte
Zulieferung der nétigen Rohmaterialien, Halb-
oder Fertigfabrikate, Ausschusswerden von
wichtigen Werkstlicken, Massnahmen oder
Unterlassungen von Behdrden, staatlichen o-
der Uberstaatlichen Organen, Embargos, un-
vorhersehbare Transporthindernisse, Brand,
Explosion, Naturereignisse;

c) wenn der Besteller oder Dritte mit den von
ihnen auszufiihrenden Arbeiten im Riickstand
oder mit der Erflllung ihrer vertraglichen
Pflichten im Verzug sind, insbesondere wenn
der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht
einhadlt.

Der Besteller ist berechtigt, fiir verspatete Liefe-
rungen eine pauschalisierte Verzugsentschadi-
gung geltend zu machen, soweit eine Verspatung
nachweisbar durch den Lieferanten verschuldet
wurde und der Besteller einen Schaden als Folge
dieser Verspatung belegen kann. Wird dem Be-
steller durch Ersatzlieferung ausgeholfen, fallt
der Anspruch auf eine Verzugsentschadigung da-
hin.

Die pauschalisierte Verzugsentschadigung be-
tragt fir jede volle Woche der Verspatung héchs-
tens 0.5%, insgesamt aber nicht mehr als 5%, be-
rechnet auf dem Vertragspreis des verspateten
Teils der Lieferung. Die ersten zwei Wochen der
Verspdtung geben keinen Anspruch auf eine Ver-
zugsentschadigung.

Nach Erreichen des Maximums der pauschalisier-
ten Verzugsentschadigung hat der Besteller dem
Lieferanten schriftlich eine angemessene Nach-
frist anzusetzen. Wird diese Nachfrist aus Grin-
den, die der Lieferant zu vertreten hat, nicht ein-
gehalten, ist der Besteller berechtigt, die
Annahme des verspateten Teils der Lieferung zu
verweigern. Ist ihm eine Teilannahme wirtschaft-
lich unzumutbar, so ist er berechtigt, vom Vertrag
zurlickzutreten und bereits geleistete Zahlungen
gegen Riickgabe erfolgter Lieferungen zuriickzu-
fordern.

Ist statt einer Lieferfrist ein bestimmter Termin
vereinbart, ist dieser gleichbedeutend mit dem
letzten Tag einer Lieferfrist; Ziff. 7.1 bis 7.3 sind
analog anwendbar.

Wegen Verspatung der Lieferungen oder Leistun-
gen hat der Besteller keine Rechte und Anspriiche
ausser den in dieser Ziff. 7 ausdriicklich genann-
ten. Diese Einschrankung gilt nicht fiir rechtswid-
rige Absicht oder grobe Fahrlassigkeit des Liefe-
ranten, jedoch gilt sie fur Hilfspersonen.
Ubergang von Nutzen und Gefahr

Nutzen und Gefahr gehen spdtestens mit Ab-
gang der Lieferungen ab Werk auf den Besteller
Uber.
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Wird der Versand auf Begehren des Bestellers o-
der aus sonstigen Griinden, die der Lieferant
nicht zu vertreten hat, verzégert, geht die Gefahr
im urspriinglich fur die Ablieferung ab Werk vor-
gesehenen Zeitpunkt auf den Besteller Gber. Von
diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen auf
Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert und
versichert.

Priifung und Abnahme der Lieferungen und
Leistungen

Der Lieferant wird die Lieferungen und Leistun-
gen soweit Ublich vor Versand prifen. Verlangt
der Besteller weitergehende Prifungen, sind
diese besonders zu vereinbaren und vom Bestel-
ler zu bezahlen.

Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen
innert angemessener Frist zu priifen und dem Lie-
feranten eventuelle Mangel unverziiglich schrift-
lich zu rigen. Unterlasst er dies, gelten die Liefe-
rungen und Leistungen als genehmigt.

Der Lieferant hat die ihm gemass Ziff. 9.2 mitge-
teilten Mangel so rasch als moglich zu beheben,
und der Besteller hat ihm hierzu Gelegenheit zu
geben.

Die Durchfiihrung einer Abnahmepriifung sowie
die Festlegung der dafiir geltenden Bedingungen
bedirfen einer besonderen Vereinbarung.

Wegen Mangel irgendwelcher Art an Lieferungen
oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte
und Anspriiche ausser den in Ziff. 9 sowie Ziff. 10
(Gewahrleistung, Haftung fiir Mangel) ausdriick-
lich genannten.

Gewdhrleistung, Haftung fiir Mangel
Gewabhrleistungsfrist

Die Gewahrleistungsfrist betragt 12 Monate, bei
Mehrschichtbetrieb 6 Monate. Sie beginnt mit
dem Abgang der Lieferungen ab Werk oder, so-
weit der Lieferant auch die Montage lbernom-
men hat, mit deren Beendigung. Werden Versand
oder Montage aus Grinden verzdgert, die der
Lieferant nicht zu vertreten hat, endet die Gewahr-
leistungsfrist spatestens 18 Monate nach Mel-
dung der Versandbereitschaft.

Fur ersetzte oder reparierte Teile beginnt die Ge-
wahrleistungsfrist neu zu laufen und dauert 6
Monate ab Ersatz oder Abschluss der Reparatur,
héchstens aber bis zum Ablauf einer Frist, die
das Doppelte der Gewahrleistungsfrist gemass
vorhergehendem Absatz betragt.

Die Gewahrleistung erlischt vorzeitig, wenn der
Besteller oder Dritte Anderungen oder Reparatu-
ren vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein
Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle ge-
eigneten Massnahmen zur Schadensminderung
trifft und dem Lieferanten Gelegenheit gibt, den
Mangel zu beheben.

Haftung fir Mangel in Material, Konstruktion und
Ausfiihrung

Der Lieferant verpflichtet sich, auf schriftliche
Aufforderung des Bestellers alle Teile der Liefe-
rungen des Lieferanten, die nachweisbar infolge
schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion
oder mangelhafter Ausfiihrung bis zum Ablauf
der Gewahrleistungsfrist schadhaft oder un-
brauchbar werden, so rasch als méglich nach sei-
ner Wahl auszubessern oder zu ersetzen. Ersetzte
Teile werden Eigentum des Lieferanten, sofern er
nicht ausdriicklich darauf verzichtet.
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Der Lieferant tragt im Rahmen der Verhaltnis-
massigkeit die Kosten der Nachbesserung, so-
weit sie die Ublichen Transport-, Personal-, Reise-
und Aufenthaltskosten sowie die tiblichen Kosten
fir den Ein- und Ausbau der defekten Teile nicht
Ubersteigen.

Haftung flr zugesicherte Eigenschaften
Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in
der Auftragsbestatigung oder in den Spezifikatio-
nen ausdriicklich als solche bezeichnet worden
sind. Die Zusicherung gilt langstens bis zum Ab-
lauf der Gewahrleistungsfrist.

Sind die zugesicherten Eigenschaften nicht oder
nur teilweise erfillt, hat der Besteller zunédchst An-
spruch auf unverziigliche Nachbesserung durch
den Lieferanten. Hierzu hat der Besteller dem Lie-
feranten die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu
gewahren.

Gelingt diese Nachbesserung nicht oder nur teil-
weise, hat der Besteller Anspruch auf eine ange-
messene Herabsetzung des Preises. Ist der Man-
gel derart schwerwiegend, dass er nicht innert
angemessener Frist behoben werden kann, und
sind die Lieferungen oder Leistungen zum be-
kanntgegebenen Zweck nicht oder nur in erheb-
lich vermindertem Masse brauchbar, hat der Be-
steller das Recht, die Annahme des mangelhaften
Teils zu verweigern oder, wenn ihm eine Teilan-
nahme wirtschaftlich unzumutbar ist und er dies
unverzlglich mitteilt, vom Vertrag zuriickzutreten.
Der Lieferant kann nur dazu verpflichtet werden,
die Betrage zurilickzuerstatten, die ihm fir die
vom Rucktritt betroffenen Teile bezahlt worden
sind.

Ausschlisse von der Haftung fir Mangel

Von der Gewadhrleistung und Haftung des Liefe-
ranten ausgeschlossen sind Schaden, die nicht
nachweisbar infolge schlechten Materials, fehler-
hafter Konstruktion oder mangelhafter Ausfih-
rung entstanden sind, z.B. infolge natrlicher Ab-
niitzung, mangelhafter Wartung, Missachtung von
Betriebsvorschriften, Ubermassiger Beanspru-
chung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer
oder elektrolytischer Einflliisse, nicht vom Liefe-
ranten ausgefiihrter Bau- oder Montagearbeiten,
sowie infolge anderer Griinde, die der Lieferant
nicht zu vertreten hat.

Ausschliesslichkeit der Gewahrleistungsanspru-
che

Wegen Mangel in Material, Konstruktion oder
Ausfiihrung sowie wegen Fehlens zugesicherter
Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und
Anspriiche ausser den in Ziff. 10.1 bis 10.4 aus-
driicklich genannten.

Exportkontrolle

Der Besteller anerkennt, dass die Lieferungen den
schweizerischen und/oder auslandischen gesetz-
lichen Bestimmungen und Vorschriften lber die
Exportkontrolle unterstehen kénnen und ohne
Ausfuhr- bzw. Wiederausfuhrbewilligung der zu-
standigen Behorde weder verkauft, vermietet
noch in anderer Weise Ubertragen oder fir einen
anderen als den vereinbarten Zweck verwendet
werden diirfen. Der Besteller verpflichtet sich, sol-
che Bestimmungen und Vorschriften einzuhalten.
Er nimmt zur Kenntnis, dass diese andern kénnen
und auf den Vertrag im jeweils glltigen Wortlaut
anwendbar sind.
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Datenschutz

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass der Kunde
der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist,
der die Einhaltung der geltenden Datenschutzge-
setze, insbesondere die Rechtmassigkeit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, gewahrleis-
tet. Der Lieferant verarbeitet personenbezogene
Daten im Auftrag des Kunden und bietet einzig
Gewahr fir diejenigen Verpflichtungen gemadss
den geltenden Datenschutzgesetzen, die aus-
driicklich an die Verarbeiter gerichtet sind, und
handelt nach den gesetzlichen Anweisungen des
Kunden.

Die mit der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten befassten Mitarbeiter des Lieferanten werden
Uber den vertraulichen Charakter der personenbe-
zogenen Daten informiert, haben ein angemesse-
nes Training Uber ihre Pflichten erhalten und
schriftliche Vertraulichkeitsvereinbarungen unter-
zeichnet.

Der Kunde erklart sich damit einverstanden, dass
er seine Zustimmung zu Anderungen dieser Da-
tenschutzklausel und/oder zu zusatzlichen Daten-
verarbeitungs- oder Datenschutzvereinbarungen
und deren Anwendung auf die vom Lieferanten
von Zeit zu Zeit erbrachten Lieferungen und Leis-
tungen nicht verweigert oder hinauszégert. Dies
bezieht sich insbesondere auf solche Anderungen,
die nach verniinftiger Einschatzung des Lieferan-
ten erforderlich sind, um die geltenden Daten-
schutzgesetze und -vorschriften und/oder die
Richtlinien einer zustdandigen Aufsichtsbehorde
einzuhalten.

Software

Umfassen die Lieferungen und Leistungen des
Lieferanten auch Software, so wird dem Besteller
vorbehaltlich anderweitiger Abrede das nicht
ausschliessliche Recht zur Benutzung der Soft-
ware zusammen mit dem Liefergegenstand ein-
geraumt. Der Besteller ist nicht zur Herstellung
von Kopien (es sei denn zu Archivzwecken, zur
Fehlersuche oder zum Ersatz fehlerhafter Daten-
trager) oder zur Bearbeitung der Software be-
rechtigt. Insbesondere darf der Besteller die Soft-
ware ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Lieferanten weder disassemblieren, dekompilie-
ren, entschliisseln noch zurtickentwickeln. Im Ver-
letzungsfall kann der Lieferant das Benutzungs-
recht widerrufen. Bei Drittsoftware gelten die
Nutzungsbedingungen des Lizenzgebers, der zu-
satzlich zum Lieferanten im Verletzungsfall An-
spriiche geltend machen kann.

Haftungsbeschriankung

Alle Félle von Vertragsverletzungen und deren
Rechtsfolgen sowie alle Anspriiche des Bestel-
lers, gleichglltig aus welchem Rechtsgrund sie
gestellt werden, sind in diesen Bedingungen ab-
schliessend geregelt. Fur den Fall, dass Anspri-
che des Bestellers aus oder im Zusammenhang
mit dem Vertrag oder dessen nicht gehdriger Er-
fullung bestehen sollten, ist der Gesamtbetrag
dieser Anspriiche auf den vom Besteller bezahlten
Preis beschrankt. Hingegen sind insbesondere
alle nicht ausdriicklich genannten Anspriiche auf
Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Ver-
trags oder Rucktritt vom Vertrag ausgeschlos-
sen.
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In keinem Fall bestehen Anspriiche des Bestellers
auf Ersatz von Schaden, die nicht am Lieferge-
genstand selbst entstanden sind, wie namentlich
Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust
von Auftragen, Rickrufkosten, entgangener Ge-
winn sowie von anderen mittelbaren oder unmit-
telbaren Schaden. Auch die Haftung fur den Er-
satz von Anspriichen Dritter, welche gegeniiber
dem Besteller wegen Verletzung von Immaterial-
glterrechten geltend gemacht werden, ist ausge-
schlossen.

Dieser Ausschluss weiterer Haftungen des Liefe-
ranten gilt nicht fir rechtswidrige Absicht oder
grobe Fahrlassigkeit des Lieferanten, jedoch gilt
er fur Hilfspersonen.

Im Ubrigen gilt dieser Haftungsausschluss nicht,
soweit ihm zwingendes Recht entgegensteht.

Montage
Ubernimmt der Lieferant auch die Montage oder
die Montageiiberwachung, so finden darauf die
Allgemeinen Montagebedingungen von ABB An-
wendung.

Gerichtsstand und anwendbares Recht
Gerichtsstand fir den Besteller und den Lieferan-
ten ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist
jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu
belangen.

Das Rechtsverhdltnis untersteht dem materiellen
schweizerischen Recht. Die Anwendung des Uber-
einkommens der Vereinten Nationenvom 11. April
1980 Uber Vertrage Uber den internationalen Wa-
renkauf ist wegbedungen.

ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN
FUR PRODUKTE UND KOMPONENTEN | ALBPK (2020)

DOKUMENTEN NUMMER REV.
3BHS887207 DO1 A DE 4/4

SPRACHE SEITE




	1 Allgemeines
	1.1 Der Vertrag ist mit dem Empfang der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten, dass er die Bestellung annimmt (Auftragsbestätigung), abgeschlossen. Angebote, die keine Annahmefrist enthalten, sind unverbindlich.
	1.2 Diese Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn sie im Angebot oder in der Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden. Anderslautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich ang...
	1.3 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Die Vertragsparteien erkennen jedoch an, dass die von autorisierten Personen verwendete elektronische Signatur (z.B. Adobe Sig...
	1.4 Sollte sich eine Bestimmung dieser Lieferbedingungen als ganz oder teilweise unwirksam erweisen, so werden die Vertragsparteien diese Bestimmung durch eine neue, ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahekommen-de Vereinbarung er...

	2 Umfang der Lieferungen und Leistungen
	Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten sind in der Auftragsbestätigung einschliesslich eventueller Beilagen zu dieser abschliessend aufgeführt. Der Lieferant ist ermächtigt, Änderungen, die zu Verbesserungen führen, vorzunehmen, soweit diese k...

	3 Pläne und technische Unterlagen
	3.1 Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung nicht verbindlich. Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich zugesichert sind.
	3.2 Jede Vertragspartei behält sich alle Rechte an Plänen und technischen Unterlagen vor, die sie der anderen ausgehändigt hat.  Die empfangende Vertragspartei anerkennt diese Rechte und wird die Unterlagen nicht ohne vorgängige schriftliche Ermächtig...

	4 Preise
	4.1 Alle Preise verstehen sich – mangels anderweitiger Vereinbarung – netto, ab Werk, ohne Verpackung, in frei verfügbaren Schweizer Franken, ohne irgendwelche Abzüge.
	4.2 Sämtliche Nebenkosten, wie z.B. für Fracht, Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen sowie Beurkundungen gehen zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller alle Arten von Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und de...
	4.3 Der Lieferant behält sich eine Preisanpassung vor, falls sich zwischen dem Zeitpunkt des Angebots und der vertragsmässigen Erfüllung die Lohnansätze oder die Materialpreise ändern. Eine angemessene Preisanpassung erfolgt ausserdem, wenn:

	5 Zahlungsbedingungen
	5.1 Die Zahlungen sind vom Besteller entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen am Domizil des Lieferanten ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen zu leisten.
	Mangels anderweitiger Vereinbarung ist der Preis in folgenden Raten zu bezahlen:
	5.2 Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen sind unter dem Vorbehalt der Geltendmachung weiterer Ansprüche ohne besondere Mahnung Verzugszinsen geschuldet, wobei sich der Zinssatz nach den am Domizil von ABB üblichen Zinsverhältnissen rich...

	6 Eigentumsvorbehalt
	Der Lieferant bleibt Eigentümer seiner gesamten Lieferungen, bis er die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten hat.
	Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des Eigentums des Lieferanten erforderlich sind, mitzuwirken; insbesondere ermächtigt er den Lieferanten mit Abschluss des Vertrages, auf Kosten des Bestellers die Eintragung oder Vormerk...
	Der Besteller wird die gelieferten Gegenstände auf seine Kosten während der Dauer des Eigentumsvorbehalts instand halten und zugunsten des Lieferanten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Risiken versichern. Er wird ferner alle Massnahme...

	7 Lieferfrist
	7.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, sämtliche behördlichen Formalitäten wie Einfuhr-, Ausfuhr-, Transit- und Zahlungsbewilligungen eingeholt, die bei Bestellung zu erbringenden Zahlungen und allfälligen Sicherheiten gele...
	7.2 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen:
	7.3 Der Besteller ist berechtigt, für verspätete Lieferungen eine pauschalisierte Verzugsentschädigung geltend zu machen, soweit eine Verspätung nachweisbar durch den Lieferanten verschuldet wurde und der Besteller einen Schaden als Folge dieser Versp...
	Die pauschalisierte Verzugsentschädigung beträgt für jede volle Woche der Verspätung höchstens 0.5%, insgesamt aber nicht mehr als 5%, berechnet auf dem Vertragspreis des verspäteten Teils der Lieferung. Die ersten zwei Wochen der Verspätung geben kei...
	Nach Erreichen des Maximums der pauschalisierten Verzugsentschädigung hat der Besteller dem Lieferanten schriftlich eine angemessene Nachfrist anzusetzen. Wird diese Nachfrist aus Gründen, die der Lieferant zu vertreten hat, nicht eingehalten, ist der...
	7.4 Ist statt einer Lieferfrist ein bestimmter Termin vereinbart, ist dieser gleichbedeutend mit dem letzten Tag einer Lieferfrist; Ziff. 7.1 bis 7.3 sind analog anwendbar.
	7.5 Wegen Verspätung der Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in dieser Ziff. 7 ausdrücklich genannten. Diese Einschränkung gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten, ...

	8 Übergang von Nutzen und Gefahr
	8.1 Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit Abgang der Lieferungen ab Werk auf den Besteller über.
	8.2  Wird der Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den Besteller über. Von diesem Ze...

	9 Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen
	9.1 Der Lieferant wird die Lieferungen und Leistungen soweit üblich vor Versand prüfen. Verlangt der Besteller weitergehende Prüfungen, sind diese besonders zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen.
	9.2 Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen innert angemessener Frist zu prüfen und dem Lieferanten eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt.
	9.3 Der Lieferant hat die ihm gemäss Ziff. 9.2 mitgeteilten Mängel so rasch als möglich zu beheben, und der Besteller hat ihm hierzu Gelegenheit zu geben.
	9.4 Die Durchführung einer Abnahmeprüfung sowie die Festlegung der dafür geltenden Bedingungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung.
	9.5 Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 9 sowie Ziff. 10 (Gewährleistung, Haftung für Mängel) ausdrücklich genannten.

	10 Gewährleistung, Haftung für Mängel
	10.1 Gewährleistungsfrist
	Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, bei Mehrschichtbetrieb 6 Monate. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferungen ab Werk oder, soweit der Lieferant auch die Montage übernommen hat, mit deren Beendigung. Werden Versand oder Montage aus Gründen v...
	10.2 Haftung für Mängel in Material, Konstruktion und Ausführung
	10.3 Haftung für zugesicherte Eigenschaften
	10.4 Ausschlüsse von der Haftung für Mängel
	10.5 Ausschliesslichkeit der Gewährleistungsansprüche
	Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 10.1 bis 10.4 ausdrücklich genannten.

	11 Exportkontrolle
	12 Datenschutz
	12.1 Die Vertragsparteien vereinbaren, dass der Kunde der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist, der die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere die Rechtmässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten, gewährleistet. Der Lie...
	12.2 Die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befassten Mitarbeiter des Lieferanten werden über den vertraulichen Charakter der personenbezogenen Daten informiert, haben ein angemessenes Training über ihre Pflichten erhalten und schriftliche V...
	12.3 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass er seine Zustimmung zu Änderungen dieser Datenschutzklausel und/oder zu zusätzlichen Datenverarbeitungs- oder Datenschutzvereinbarungen und deren Anwendung auf die vom Lieferanten von Zeit zu Zeit ...

	13 Software
	14 Haftungsbeschränkung
	15 Montage
	16 Gerichtsstand und anwendbares Recht
	16.1 Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen.
	16.2 Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen schweizerischen Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf ist wegbedungen.


